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Unser Titius hat offensichtlich keinen rechten Begrifft VoNner Todsünde: trıfft ih der Vorwurf eines heiligen Kirchen-
lehrers (Anselmus?): nondum considerasti, quantı ponderis sıt

eccatum. Er 1ıst also darüber zuerst ehörig elehren SOWIEe
auvuch darüber, daß die Auferlegung einer ihm größer erscheinen-
den Buße durchaus nıcht eine Härte, sondern 1m Gegenteil EeIN
Werk der Barmherzigkeit ist;: en ja die sakramentalen Buß
werke ine weiıt rößere Wirkung, als Wenn dieselben Werke
ohne Rücksicht quf das Bußsakrament verrichtet würden.

Welches Bußwerk könnte dem Titius auferlegt werden?
Vielleicht hringt ihn der Beichtvater dazu, nach einigen Wouochen
wıeder ZUr heiligen Beicht kommen: 1€eSs pA  ware In Anbetracht
der vorıgen, mındestens sechr mangelhaften und fragwürdigenOsterbeicht ohl das geeigneitste Bußwerk Ist Titius dazu nıcht

aben, dann vielleicht dazu, eın oder zweimal einem
Wochentage (an einem abgeschafften Felertage) der heiligen  &®Messe beizuwohnen, oder vielleicht auch einer oder zwel Fasten-
predigten, oder dem gemeiınsamen Kreuzweg oder der Maıiandacht.
olche Bußen sınd jedenfalls dem Pönitenten zugle1c. heilsamer
qls der ıhm S mißliebige Rosenkranz, den vielleicht alleın
Sar nıcht beten weıiß.

In jedem Fall soll ihn der Beichtvater ach vOTausSSeSaNge-ner Belehrung {ragen, ob ihm  >4 diese Buße nıcht zuviel ist, Cdamıtsich nıcht der Fall nochmals wlederhole. esDie Anfrage betrifft bloß die Umänderung der Buße:hätte aber der euUe Beichtvater auch untersuchen, ob nıcht
die rühere Beichte aus Mangel Disposition ungültig WAaT; ein
Pönitent, der „Sofort“‘‘ entschlossen ist, die Buße nıcht VeI -
richten, muß den Verdacht erregen, daß Sar nıcht disponiertist:; wird Ja unter den signa dubiae dispositionis angeführt: quıva sunt difficiles In acceptandıs poenıtentiis et remedils  Kn p  -cCatorum nNneCcesSsarıls. Unser Titlus hat freilich dem früheren
Beichtvater keine Schwierigkeiten vorgebracht, aber seine and-
Iungsweise ist weıt schlimmer SeWeESECN; demnach ware eine W l1e-
derholungsbeichte schon AUusSs diesem Grunde ZU mindesten sehr
ätliıch

Mautern (Steiermark) Franz nam S5s
(Schmerzensgeld und feierliche Ordensprofeß.) Eın feler-

licher Ordensprofesse verunglückte anläßlich einer Autofahrt.
Vom schuldigen Chauffeur, EeZW. Autounternehmer wurde qußer
Ersatz der Heilungskosten auch eiın Schmerzensgeld verlangt.
Letzteres wurde Vo Beklagten abgelehnt mit der Begründung,daß das Schmerzensgeld: eine eın persönlıche Forderung sel.
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Das dem der Professe angehört, habe keine Schmerzen
erlitten, habe infolgedessen keine Forderung; der Professe habe
War Schmerzen erliıtten, sel aber unfähig, eLiwas erwerben.
{ie Frage geht ber das TeEIN Akademische hinaus Ländern,

denen, WIeEe / Österreich die Vermögensunfähigkeit der
feierlichen Ordensprofessen staatlıch anerkannt ist. Einen Fin-
erzeig ZU Lösung der ra gibt Can. D82, Cod JUr Can.: ost
sollemnem professionem bona, quae qUOVIS modo
obvenıunt reguları Ordine CapaCıl possıdendiı cedunt Ordini
vel PTOVINCIAC vel domul secundum const:tutiones ESs können
qa1s0 TOLIZ der UTC die feierliche Profeß herbeigeführten Ver-
mögensunfähigkeit dem Professen Guter (scheinbar) zukommen
(cbvenire) gehen aber UrCcC. Person 1INdUurc auf den
en ber Hiemit ist auch für das Pekulıum, das Z W ar 19885

gends exX Erwähnung findet beschränkter Weise aum
gelassen. In den Zeıten der Geldwirtschaft WwIrd auch der
strengste Ordensmann außerhal des Ordens A auf Reisen
ohne Pekulıum, ohne eiNe bescheiıdene eldsumme, die
Figentum des Klosters bleibt, ber welche aber der Professe
Ahhängigkeit un unter der Kontrolle SsSelNner Oberen verfügt,
niıcht aqauskommen onnen.  A Denn die modernen Iransportunter-
nehmungen en für das Armutsgelübde bsolut eın Ver-
ständnis Zum SC dieser Verträge (z Fahrkartenkauf)
raucht der Professe Geld un erwachsen ıhm aus diesen
Verträgen, TOLZ vermögensrechtlicher Unfähigkeıt vermOo$SeNsS-
rechtliche Ansprüche (obveniunt). Im Hintergrund steht aber
1ı mMmMmMer der en, das Kloster Diese Anschauung findet siıch
auch Entscheidun der Religiosenkongregation VOo

16 März 1922 (A XIV 196) niedergelegt Darnach können  —
feierliche Professen das Militärdienst erworbene Geld un
die Pensionen, die mıt militäriıschen Auszeichnungen verbunden
sınd nicht qals ihr persönliches Kigentum beanspruchen:
Ordini enden WIT diesen rundsatz auf das Schmerzens-
€l Wiıe die mıt Auszeichnung verbundene Pension

Vermögensunfähigkeit des feierlichen Professen nicht
Wegfall kommt, auch nicht e1in etwaiges Schmerzensgeld,
Urc den Professen geht aber auf den en über: qUaC
QqUOVIS modo obvenı]ıunt reguları Ordini cedunt.

T7 Prof Dr Joh Harıng
(Beschwerde die Klageverweigerung des Promotors.)

Florian erstattet dem Promotor justili1ae Sınne des Can,. 1971
27 die nzeige,daß bei SE1INEIN Eheabschluß e1iNe Bedingung

das Wesen der Ehe beigefügt, qalso Ehe ungültı SECI.

Da iıhm als chu  aren Teil das Klagerecht e bittet den
Promotor, die age rhebenDer Promotor prü den Fall


